
Sportfreunde 1921 e.V. Dellmensingen

Hauptverein Bankeinzug Rechnung

Jahresbeiträge ab dem 01.01.2026 Euro Euro

Erwachsene 61,00 65,00

Studenten bis 27. LJ, Azubis + Sozialdienst 45,00 49,00

Schwerstbehinderte bei Vorlage eines Ausweises 45,00 49,00

Mitglieder nach Vollendung des 65. Lebensjahres 45,00 49,00

Kinder und Jugendliche - 1. bis 18. LJ 29,00 33,00

Familienbeitrag =  Ehepaar + Kinder bis 18. LJ 134,00 138,00

Ehepaare + Lebensgemeinschaften 110,00 114,00

Alleinerziehende - mit Kindern  bis 18 LJ 78,00 82,00

Kleinkinder 1. LJ frei frei

Ehrenmitglieder (nur Beitrag im Hauptverein frei) frei frei

Mitglieder, die 60 Jahre und länger dem Verein angehören frei frei

Schiedsrichter frei frei

Abteilungsbeiträge   -   gültig ab dem 01.01.2026

Badminton Euro im Jahr

Erwachsene 30,00

Jugendliche 15,00

Breitensport Euro im Jahr

Bodyforming 63,00

Fit ins WE 63,00

Präventive Gymnastik 40,00

Dancing Kids (halbjährlich Einzug zum 01.04. und 01.11. je) 50,00

Fußball Euro im Jahr

Kinder und Jugendliche 35,00

Tennis Euro im Jahr

Aktives Mitglied 70,00

Ehepaare 115,00

Familien (Kinder bis 18 Jahre) 125,00

Kinder bis 14 Jahre 20,00

Jugendliche bis 18 Jahre 25,00

Schüler und Studenten 18 - 27 Jahre 45,00

Passiv 25,00

SEPA

Kündigungen haben schriftlich zu erfolgen und müssen dem Vorstand bis zum 31. Oktober eines Jahres vorliegen. Sie 

werden zum 31.12. des selben Jahres wirksam.

Ermäßigter Beitrag (im Einzug 45,00 Euro, auf Rechnung 49,00 Euro)  a u f   A n t r a g  möglich für Studenten, Azubis und 

Sozialdienstleistende bis zur Vollendung des 27. Lj. gegen Nachweis, sowie Schwerstbehinderte bei Vorlage eines 

Ausweises. Bescheinigungen für ermäßigten Beitrag müssen immer bis 15.02. eines Jahres der Geschäftsstelle vorliegen, 

damit sie beim Beitragseinzug berücksichtigt werden können. 

Stichtag für die Festlegung des Beitragsalters ist der 31.12. des Vorjahres. Neu eintretende Mitglieder werden mit Beginn 

des folgenden Quartals anteilig beitragspflichtig. Alle weiteren Bestimmungen werden durch die Satzung und/oder durch die 

Beitrags-/Finanzordnung geregelt.

Alle Abteilungsbeiträge verstehen sich zuzüglich gültigem Jahresbeitrag für den Hauptverein. Auch der Austritt aus einer Abteilung hat 

schriftlich zu erfolgen (analog Kündigungsfrist Hauptverein). 

Der jährliche Beitragseinzug erfolgt am 01.03. eines jeden Jahres. Bei Eintritt nach dem 01.03. ziehen wir die Beiträge 

frühestens 10 Tage nach den Tag der Aufnahme ein. Unsere Gläubiger-ID lautet: DE28ZZZOOOOO163201


